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 Recht und Physis

 Klaus Friedrich Hoffmann: Das

 Recht im Denken der Sophistik. Stutt-
 gart und Leipzig 1997. B. G. Teub-
 ner. xii + 469 S.

 Seit Hegels Darstellung der Sophi-
 stik in den »Vorlesungen über die Ge-
 schichte der Philosophie« läßt sich in
 der philosophiehistorischen Auseinan-
 dersetzung mit ihr der langwierige, zu-
 gleich aber durchaus erfolgreiche Pro-
 zeß ihrer philosophischen Rehabilitie-
 rung erblicken. Philologen wie Jaeger
 ebenso wie Philosophen vom Rang ei-
 nes Friedrich Nietzsche haben wesent-

 lich zur Beseitigung des Schattenda-
 seins beigetragen, in den Piatons Urteil
 seine Rivalen gedrängt hatte. Die so-
 phistische Bewegung hat ihre Stelle im
 Pantheon der großen Momente der
 Philosophiegeschichte unwiderruflich
 erkämpft.

 Worin genau besteht aber die Be-
 deutung der Sophisten? Was sind sie
 gewesen? Vertreter etwa eines <pvoei
 ôíxaiov (Wolf) oder Vorkämpfer des
 europäischen Liberalismus (Havelock)?
 Aufklärer des Altertums (Nestle), Geg-
 ner des Idealismus vor dessen Auf-

 kommen (Taureck) oder Vertreter ei-
 nes praxisorientierten Denkmusters
 (Buchheim)? Alle diese Positionen, die
 K. F. Hoffmann skizziert (S. 5-10), um
 gleich Abstand von ihrer Einseitigkeit
 zu nehmen, berühren die wohl wich-
 tigste offene Frage in der Geschichte
 der griechischen Philosophie: Was ge-
 nau geschieht zwischen Vorsokratik
 und Logos-Philosophie? Was fuhrt
 vom »ehrwürdigen« Parmenides und
 vom »dunklen« Heraklit zur platoni-
 schen »Zugrundelegung von Ideen«
 (vjióOeoiç xcôv eiôœv) und zur aristote-
 lischen Metaphysik? Die Stilisierung

 der Sophistik zu einer »Antithesis« zur
 eleatischen Seinslehre (Hösle), die
 schließlich - musterhaft hegelianisch -
 zur platonischen Synthesis fuhrt, bleibt
 sicherlich oberflächlich; der gorgiani-
 schen Satire des Seinsbegriffs (VS 82
 B3) zum Trotz, gründet das Denken
 der Sophisten auf ontologischen Vor-
 aussetzungen, die teils implizit bleiben,
 teils (Homo-Mensura-Satz des Prota-
 goras) explizit thematisiert werden,
 keinesfalls aber als schlechthin antielea-
 tisch zu berwerten sind1. Vor allem
 aber: Wer kann übersehen, wieviel die
 sophistische Antilogik der zenonischen
 Dialektik verdankt? Die Untersuchung
 der Linie, die von Parmenides über
 Zenon und die Sophistik zu Piaton
 fuhrt, bleibt also das größte Desiderat
 in der Forschung der griechischen Phi-
 losophie2.

 Hoffmann setzt sich freilich keine
 solchen Ziele. Seine Studie, eine Köl-
 ner Dissertation, enthält »philologische
 Interpretationen« (S. 11), die das sophi-
 stische Rechtsdenken untersuchen
 wollen. Gleichwohl fehlt es der Studie

 keineswegs an philosophischem Ge-
 wicht. Sie besteht aus neun Kapiteln.
 Acht von diesen sind verschiedenen

 Autoren, personae bzw. Texten der So-
 phistik gewidmet: Protagoras, Thra-
 symachos, Polos und Kallikles, Hippi-
 as, Antiphon, dem Sisyphos-Fragment,
 dem sog. Anonymus Iamblichi und

 1 Ein interessantes Beispiel »eleatisieren-
 der« Rede liefert der junge Euthy demos im
 gleichnamigen platonischen Dialog, wenn
 er (284c) die Unmöglichkeit falschen Re-
 dens mit der parmenideischen Leugnung
 der Sagbarkeit des Nichtseienden begrün-
 det.

 2 Den wohl wichtigsten Beitrag in diese
 Richtung haben die Untersuchungen He-
 ribert Boeders geliefert; vgl. vor allem
 sein Bauzeug der Geschichte , Könighausen &
 Neumann, Würzburg 1994.
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 den Aioooi Aóyoi3. Ein letztes Kapitel
 trägt den allzu bescheidenen Titel der
 »Zusammenfassung« und unternimmt
 den Versuch einer »systematischen
 Übersicht« des zuvor erarbeiteten Ma-
 terials.

 Um unser Pauschalurteil gleich vor-
 wegzunehmen: Es handelt sich um ei-
 ne ausgezeichnete Arbeit, die ihr kom-
 plexes Material glänzend meistert und
 zu ausgewogenen und wohlbegründe-
 ten Urteilen neigt. Der Autor hebt von
 Anfang an die »Vielschichtigkeit des
 sophistischen Rechtsdenkens« hervor
 und betont die Unsinnigkeit einer Su-
 che »nach dem sophistischen Rechtsbe-
 griff« (S. 4). Die Beschreibung etwa der
 gesamten Sophistik als einer pauscha-
 len Ablehnung bestehender Gesetze
 und Sitten mit Hilfe eines normativ

 geladenen Physis-Begriffes hätte über
 die durchaus Nomos-fřeundlichen

 Äußerungen des Protagoras hinwegse-
 hen müssen. Aber auch das Stichwort

 »Relativismus« griffe zu kurz, ange-
 sichts der gelegentlichen Erhebung der
 Physis zu einem erkenntnistheoretisch
 letztgültigen Prinzip.

 Hoffmann stellt in seiner Einleitung
 (S. lOf.) vier Leitgedanken auf, nach
 denen er verfahren wird: 1 . Das sophi-
 stische Denken ist nicht nur aus einem

 Gegensatz zur sokratischen bzw. plato-
 nischen Philosophie sinnvoll zu verste-
 hen, sondern auch als eine Bewegung,
 die diese Philosophie beeinflußt hat.
 2. Die Neigung der Sophistik zu extre-
 men Standpunkten erklärt die häufig
 auftretende Gegensätzlichkeit der in
 ihrem Rahmen aufgestellten Theo-
 rien. 3. Dessen ungeachtet könnte man
 wohl als gemeinsamen Nenner »eine
 bestimmte praxisorientierte Denk-
 form« festhalten, die sich am wechsel-
 haften Leben und dessen Bedürfnissen

 orientiert. 4. Uber diese allgemeine
 praktische Ausrichtung hinaus hält es
 aber Hoffmann für lohnend, auch kon-

 3 Verwunderlich und vom Autor kaum

 begründet wirkt die Absenz des Górgias.

 krete Inhalte sophistischen Rechtsden-
 kens zu untersuchen: »Was ist Gerech-

 tigkeit? Eine Konvention oder ein na-
 türlich Gegebenes? Worauf gründen
 sich die menschlichen Sitten und die
 menschlichen Gesetze? Sind die Men-

 schen von Natur gleich oder nicht?
 Wie ist das Leben in der Gemeinschaft

 möglich? Wie läßt sich das Interesse
 des einzelnen mit dem seiner Mitmen-
 schen verbinden? Wie sind Gewaltta-

 ten (öffentliche und heimliche) zu ver-
 hindern? Welchen Sinn hat eine Strafe?

 Welches ist die beste Verfassungsform?«
 (S. 11)

 Diese bunte Palette von Fragen steckt
 nicht nur das Untersuchungsfeld der
 Studie ab, sondern den thematischen
 Bereich des sophistischen Rechtsden-
 kens schlechthin - eines Denkens, das in
 seiner Thematik überdies die wichtig-
 sten Fragen der neuzeitlichen Politi-
 schen, Sozial- und Rechtsphilosophie
 vorwegnimmt. Hoffmann setzt mit
 Recht beim Homo-Mensura-Satz des

 Protagoras an. Obwohl die Erhebung
 des Menschen zum »Maß aller Dinge«
 Gegenstand unzähliger Untersuchun-
 gen gewesen ist, bleibt der Satz in seiner
 Grammatik und Syntax, in seinem Sinn
 und seiner systematischen Funktion au-
 ßerordentlich umstritten. Hoffmann

 verliert sich nicht in langen Diskussio-
 nen über noch offene, für sein Anliegen
 aber irrelevante Fragen der Forschung.
 Er konzentriert sich hauptsächlich auf
 die Bedeutung von und
 schlägt neue Wege zur Erhellung des
 Satzes ein. Stattt mit der Ge-

 samtheit der övxa gleichzusetzen, legt
 er sie mit Hilfe der sog. »Apologie des
 Protagoras« aus dem Theaitetos (insb.
 166d- 167d) als »potentiell nützliche
 Dinge« bzw. »Gebrauchsdinge« aus und
 übersetzt folgendermaßen (S. 31): »Der
 Mensch ist das Maß aller Gebrauchs-

 dinge (potentiell nützlichen Dinge),
 derer, die (es) sind, daß sie (es) sind, de-
 rer, die (es) nicht sind, daß sie (es) nicht
 sind.« Protagoras erklärt somit den
 Menschen zum Kriterium nicht der
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 Existenz der Dinge, sondern allein ihrer
 Brauchbarkeit. Er betrachtet den Men-

 schen als Quell und Mittelpunkt von
 Zweckmäßigkeiten und läßt unsere
 Umwelt nach Zwecken geordnet wer-
 den. (Man ist hier versucht, an das
 »Zeug« von Sein und Zeit als Grundele-
 ment unseres Weltverhältnisses zu den-

 ken). Der Homo-Mensura-Satz er-
 scheint in dieser Deutung als eine
 durchaus sinnvolle und nachvollziehba-

 re Aussage. Wiewohl er als »program-
 matischer Satz« in der Einleitung einer
 protagoreischen Schrift durch eine
 »Vielschichtigkeit« gekennzeichnet ist,
 bewirkt er mit Sicherheit die Erhebung
 von Nützlichkeit und Pragmatismus zu
 zentralen Prinzipien der protagorei-
 schen Philosophie, die »den Menschen
 in den Mittelpunkt allen Philosophie-
 rens« stellt (S. 41). Auf diese Prinzipien
 wird sich denn auch das Rechtsdenken

 des Protagoras gründen müssen4.
 Von der wohl berechtigten Uber-

 zeugung ausgehend, daß der Mythos
 des Protagoras im gleichnamigen
 platonischen Dialog »in wesentlichen
 Zügen den historischen Protagoras«
 enthalte (S. 42), macht Hoffmann die-
 sen Mythos zum zweiten Gegenstand
 seines ersten, dem Protagoras gewid-
 meten Kapitels. Der Mythos soll be-
 kanntlich die Bedeutung der JtoXmxfi
 TEXVTj und ihrer Lehrbarkeit ausweisen.
 Es wird dort zwischen einer bloß tech-

 nischen Begabung (evtexvoç 0091a)
 und einer sittlich/gesellschaftlichen
 Begabung (jioXitixtj ao<pía) unter-
 schieden; letztere sei zwar als Anlage
 von Zeus allen Menschen geschenkt
 worden, bedürfe aber noch ihrer Um-
 setzung zu aktualisierter Sittlichkeit

 4 Unumstritten ist allerdings die Nähe
 dieser Auslegung zu jener Buchheims in
 Die Sophistik als Avantgarde normalen Lebens
 (S. 78): »Der HMS charakterisiert alle
 XpTļļi-CXTa als Situationen«. Der in der Stu-
 die oft unternommene Versuch Hoff-
 manns, sich von Buchheim abzusetzen,
 wirkt zumindest hier grund- und erfolglos.

 (aiôíbç, ÒÍX11; S. 57f.). Diese wichtige
 und von Hoffmann erfolgreich erar-
 beitete Unterscheidung zwischen Po-
 tentiellem und Aktuellem vermag: a)
 die prinzipielle Gleichheit der Men-
 schen (in der Begabung) mit ihrer Un-
 gleichheit (in der Aktualisierung) zu-
 sammenzudenken; b) die Bedeutung
 der politischen Erziehung als einer An-
 leitung zur Realisierung natürlicher
 Gaben hervorzuheben. Obwohl also

 Protagoras den Physis-Begriff noch
 nicht gebraucht, scheint er ein durch-
 aus reflektiertes Verständnis von der

 Physis als sittlichem Apriori entwickelt
 zu haben.

 Die Vereinbarkeit der beiden Defi-
 nitionen, die Thrasymachos in Politeia
 über das Gerechte gibt, hat ebenso
 mehrfach die Gemüter bewegt: (1) Das
 Gerechte ist nichts anderes als das dem

 Stärkeren Zuträgliche. (2) Das Gerech-
 te ist das Gute eines anderen. Hoff-

 manns Versuch (Kap. II) gilt der Ent-
 dramatisierung der Debatte: Die plato-
 nische persona will keinesfalls einwand-
 freie inhaltliche Definitionen liefern,
 sondern rekurriert »deskriptiv« auf das
 common-sense- Verständnis und die her-

 kömmliche Bedeutung von Gerechtig-
 keit, um ein einfaches, realistisches,
 eher dunkles, gleichwohl aber jeder
 präskriptiven Anweisung enthobenes
 Bild der Wirklichkeit aufzuzeichnen.

 Im übrigen vermag Hoffmann, diesen
 platonischen mit dem »eigentlichen«
 Thrasymachos und dessen Original-
 fragmenten B 1 und B 8 auszusöhnen.

 Während bei Thrasymachos das
 »Recht des Stärkeren« als eine realisti-

 sche und empirisch nachweisbare Fest-
 stellung erscheint, fungiert es beim
 platonischen Kallikles (Kap. III) als
 eine »Forderung« (S. 129) bzw. als ein
 Gebot der Natur. Auch hier gelingt es
 Hoffmann (trotz der angeblichen so-
 matischen Widerlegung), dem Kalli-
 kles in Górgias eine widerspruchsfreie
 Position zu unterstellen, die sich
 hauptsächlich dem Nützlichen ver-
 pflichtet und insofern durchaus zwi-
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 sehen »guten« und »schlechten« Lüsten
 zu unterscheiden vermag. Der »Stärke-
 re« geht nicht geradewegs allen Lüsten
 nach, sondern besitz bloß die Fähigkeit
 zu ihrer Erfüllung; Kallikles entwirft
 somit »die Szenerie absoluter Freiheit

 des begabten Individuums, in der die-
 ses dazu aufgerufen ist, alle äußeren
 und inneren Schranken zu durchbre-

 chen« (S. 138 f.). Stehen wir hier also
 vor der ersten, cpvoei aufgetragenen -
 und wohlgemerkt: vormetaphysischen
 - Bekundung eines »Willens zum Wil-
 len«?

 Die platonischen Zeugnisse über
 den Hippias (Kap. IV) lassen ihn als ei-
 nen »maßvollen Kritiker des vópoç« (S.
 174) erscheinen, der Gesetz und Kon-
 vention als Eingriffe gegen die Physis
 kritisiert, ohne sie aber gänzlich zu
 verwerfen. Vor größere Schwierigkei-
 ten stellt uns hingegen der Fall Anti-
 phon (Kap. V): Ist der Sophist Anti-
 phon identisch mit dem gleichnami-
 gen aus Ramnus stammenden Redner
 und Oligarchien? Hoffmann liefert er-
 neut Argumente gegen die Identität
 beider (S. 176-183). Der Sophist wid-
 mete sich erkenntnis- und sprachtheo-
 retischen Fragen, mathematischen,
 physikalischen und theologischen Pro-
 blemen, stellte aber auch rechtsphilo-
 sophische Überlegungen an (vor allem
 in VS 87, B 44 und in der Schrift »Über
 die Eintracht«). Er faßte unter vópoi
 den gesamten Bereich menschlicher
 Konventionen zusammen, also Gesetze
 und Sitten, bezeichnete sie als bloße
 »Vereinbarungen« (ó ļxoXoyrļūēvxa) ,
 stellte sie der <púoiç gegenüber und ihr
 entgegen und ließ eine »unüberbrück-
 bare Kluft« zwischen den beiden ent-

 stehen: »Eine Aussöhnung zwischen
 VÓ1XOÇ und (púaiç ist nicht erkennbar.«
 (S. 193 f.) Folglich hatte Antiphon kei-
 nen eigenen Begriff von Gerechtigkeit
 bzw. von einem cpúoeiôíxaiov und ver-
 trat einfach eine »utilitaristische

 Ethik«, die »auf den Vorteil jedes ein-
 zelnen Menschen« zielt und allein dar-
 auf achtet, daß »der Vorteil des einen

 dem des anderen nicht zuwiderläuft«
 (S. 233).

 Hinsichtlich des sog. Sisyphos-
 Fragments, also jener 42 Verse eines
 sonst verlorenen Satyrspiels die u.a.
 auch rechtsphilosophische Überlegun-
 gen enthalten, bestreitet Hoffmann
 (Kap. VI) eine Autorenschaft des Euri-
 pides und warnt überhaupt vor einer
 Identifizierung der Äußerungen einer
 dramatischen Person mit den Ansich-
 ten des Verfassers (etwa des Kritias); der
 Text habe große Bedeutung eher als
 Zeugnis allgemein verbreiteten sophi-
 stischen Gedankenguts. Trotz aller
 Schwächen der voļioi und der Tatsa-
 che, daß sie künstliches Menschenpro-
 dukt sind, betrachtet sie >Sisyphos< als
 notwendige Einrichtungen zur Über-
 windung eines anarchischen Urzustan-
 des und zur Normierung und Regulie-
 rung menschlichen Lebens. Hoffmann
 achtet insbesondere auf die interessante

 Unterscheidung von ÔÍHT1 und vópoi:
 Wiewohl Gerechtigkeit der Gesetze
 bedarf, kann sie sich allein mit Hilfe
 des Götterglaubens durchsetzen, den
 ein »kluger Erfinder« einfuhrt, um
 auch die innerliche Einstellung der
 Menschen zu reglementieren!

 Der sog. Anonymus Iamblichi
 (Kap. VII) besteht aus Fragmenten ei-
 ner unbekannten sophistischen Feder,
 die im Protreptikos des Iamblich enthal-
 ten sind. Auch hier lehnt Hoffmann ei-
 ne Identifizierung des Autors etwa mit
 Demokrit, Hippias oder Protagoras ab
 und sieht im Anonymus einen selb-
 ständigen Sophisten aus der Spätphase
 des Peloponnesischen Krieges, der
 eher als »konservativ« einzustufen wä-

 re: Die Gesetze gelten hier als notwen-
 diges Hilfsmittel gegen die natürliche
 menschliche Bedürftigkeit, und vójjoç
 steht in keinem Gegensatz zu cpúoiç,
 sondern besteht als ihr Korrektiv oder

 Desiderat. Der Anonymus hält die
 Möglichkeit eines kallikleischen
 »Übermenschen« für unrealistisch und
 entwirft gleichsam ein Gesellschafts-
 modell sozialer Marktwirtschaft, das al-

This content downloaded from 128.112.200.107 on Sun, 04 Aug 2019 18:48:53 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 47 (2000) Buchnotizen 159

 len Mitgliedern einer Polis zugute
 kommt, ohne aber ihre Unterschiede
 vollends aufzuheben: »Die Reichen

 genießen ihren Reichtum in Sicher-
 heit und ohne Nachstellungen, die Ar-
 men hingegen erhalten Beistand von
 den Reichen durch den [Waren- bzw.
 Geld-] Verkehr und das Vertrauen [=
 Kreditwürdigkeit], die sich aus der
 rechten Ordnung ergeben« (Uberset-
 zung nach Hoffmann, S. 312).

 Die sog. AIZZO I AOrOI schließlich
 (Kap. VIII) enthalten eine philoso-
 phisch wenig fruchtbare Argumenta-
 tion, die auf der Ebene des »gesunden
 Menschenverstandes« bleibt und sich

 gegen »relativistische Unklarheiten«
 wendet. Interessant ist hier vor allem

 der in Ansätzen geführte Nachweis
 Hoffmanns, daß der unbekannte Autor
 nicht den Kreisen der cpiÀooocpoûvTBÇ
 bzw. öocpLOxai angehörte; es handelt
 sich vermutlich um einen »interessier-

 ten Laien«, der ein »Kompendium
 praktischer Lebenskunde« verfassen
 wollte.

 Diese knappe Skizze vermochte si-
 cherlich nicht, die Breite der Einzelun-
 tersuchungen des Buches, ihre Ein-
 dringlichkeit und die mit nüchternen
 Argumenten und mit vorsichtiger Syl-
 logistik erarbeitete Plausibilität an-
 schaulich zu machen. Hoffmann be-

 gnügt sich nicht nur mit Binneninter-
 pretationen der wenigen sophistischen
 Texte, sondern zeichnet auch ihre viel-
 seitige Beziehungen zur geistigen At-
 mosphäre der Epoche auf. Die Gestal-
 ten des Thukydides, des Isokrates, des
 Euripides oder des Aristophanes be-
 gleiten ihn ständig in seinen Untersu-
 chungen. Man vermißt allerdings ei-
 nen weiteren Schritt, der wohl not-
 wendig gewesen wäre: die Befreiung
 aus dem überkommenen konventio-

 nellen Kanon der Sophistik5 und die
 Wendung zu Texten, die zu einer Dar-

 5 Der Ausschluß des Sokrates ist ein wei-

 teres Defizit dieses Kanons, das aber hier
 nicht erörtert werden kann.

 Stellung der sophistischen Bewegung
 von ungeheuer größerer Bedeutung
 wären. Der Melier-Dialog oder etliche
 Textstücke des Euripides hätten es ver-
 dient, aus dem Hinter- in den Vorder-
 grund gestellt zu werden - und sie sind
 wohl auch außerordentlich interessan-

 ter und wichtiger als die Atoooi Aóyoi
 oder das Sisyphos-Fragment.

 Neben einer »Chronologischen
 Skizze« bietet die abschließende Zu-

 sammenfassung (S. 358-423) eine sy-
 stematische Darstellung des sophisti-
 schen Rechtsdenkens, die sich auf acht
 zentrale Begriffe konzentriert: Wahr-
 heit, cpijoiç, vópoç, ôíxaiov, Nutzen,
 Vertragstheorie, Verfassung, Gleich-
 heit. Vier von ihnen seien hier in aller

 Kürze erörtert. Zur sophistischen
 cpijoiç, und trotz aller Polemik gegen
 den eleatischen Seinsbegriff, vermerkt
 Hoffmann mit Recht das beachtliche

 »Bestreben mancher Sophisten [...], die
 cpTJOiç zu einer ähnlich unumstößli-
 chen Größe zu erheben« (S. 365). Es
 wäre somit »voreilig, die Sophistik im
 wesentlichen als Reaktion gegen die
 eleatische Seinslehre zu verstehen« (S.
 377). Hoffmann unterscheidet drei
 verschiedene cpúoiç-Begriffe: cpúaiç als
 kosmische All-Natur, qpúoiç des einzel-
 nen Menschen und cpúoiç als Wesen
 schlechthin. Allesamt fungieren als si-
 chere Prinzipien, »aus denen sich letzt-
 gültige Sätze ableiten lassen« - worin
 sich nicht zuletzt die Fähigkeit der So-
 phistik zeigt, durch eigene Begrifflich-
 keit den von ihr selbst verursachten

 Aporien zu entkommen. Wie verhal-
 ten sich aber die verschiedenen <púoiç-
 Begriffe zueinander, wenn es sich denn
 nicht um eine zufällige Synonymie
 handelt? Hoffmann unterläßt es, sol-
 chen Fragen nachzugehen (vielleicht
 weil sie als »philosophische« über sein
 ausschließlich »philologisches« Anlie-
 gen hinausgehen würden).

 Stattdessen geht er zum vó|ioç;-Be-
 griff über, der in der Sophistik in seiner
 doppelten Bedeutung des geschriebe-
 nen Gesetzes wie auch der menschli-
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 chen Konvention überhaupt verstan-
 den und behandelt wird. Neben den

 vielen Gegnern des vópoç gibt es etli-
 che Verteidiger, die seine Funktion zu-
 mindest qua Gesetz anerkennen und
 bejahen. Spätestens jetzt wird also klar:
 »Die vójioç-epiJOiç-Debatte läßt sich
 schwerlich nur als radikale vópoç-Kri-
 tik begreifen« (S. 418). Aber auch hin-
 sichtlich des Begriffes der Gerechtig-
 keit (ôixaiov) variieren die Positionen
 zwischen unreflektierter Übernahme
 konventioneller Vorstellungen (An-
 onymus Iamblichi, aber auch Thra-
 symachos!) und deren radikaler Ableh-
 nung (Kallikles), bis schließlich Anti-
 phon allem Anschein nach die Brauch-
 barkeit eines eigenen Gerechtigkeits-
 begriffes vollends zurückweist.

 Ein Nachweis der Modernität der

 Sophistik läßt sich der Vertragstheorie
 entnehmen, wie sie ansatzweise bei
 Denkern wie Protagoras, Anonymus
 und vor allem Lykophron, aber auch
 bei Kallikles oder dem platonischen
 Glaukon greifbar ist. Die Einführung
 politischer Institutionen und Gesetze
 als Ergebnis vertraglicher Vereinba-
 rung, wodurch ein gesetzloser Urzu-
 stand überwunden wird, fungiert be-
 kanntlich als Modell der großen politi-
 schen Philosophen der Neuzeit. Das
 sophistische Vertragsdenken teilt sich
 in vópoç-freundliche und vó^ioç-
 feindliche Theorien und nimmt somit
 den staatsfreundlichen Kontraktualis-
 mus Hobbes' ebenso wie den miß-

 trauischen und skeptischen Rous-
 seau sehen Discours vorweg. Die erheb-
 lichen Unterschiede des sophistischen
 vom modernen Vertragsdenken blei-
 ben gleichwohl bestehen, sie liegen
 aber nicht dort, wo Hoffmann sie
 sucht: Typisch fur die neuzeitlichen
 Modelle ist nämlich nicht die spezifi-
 sche »Frage nach der Verfassung« und
 ihrer Form (S. 398; vgl. auch S. 404),
 sondern jene nach der Legitimität
 überhaupt; es entsteht jetzt ein Bedürf-
 nis nach Rechtfertigung der Gesetzge-
 bung, der Institutionen und der aus ih-

 nen hervorgehenden Eingriffe in die
 Sphäre individueller Freiheit. Wäh-
 rend also die Sophisten im Vertrag die
 faktische Genese der Gesetzgebung er-
 blicken, postulieren ihn die modernen
 Staatstheoretiker im Rahmen eines

 vertragstheoretischen Gedankenexpe-
 riments, um Staat und politische Ge-
 sellschaft theoretisch und in toto zu le-

 gitimieren und ihre Zwecke grund-
 sätzlich zu bestimmen. Bei den anciens

 bleibt Vertrag ein Faktum, bei den mo-
 dernes liefert er den notwendigen Fun-
 dus eines staatslegitimatorischen theo-
 retischen Unternehmens.

 Wie steht es aber nach alledem mit

 »dem Recht« im Denken der Sophi-
 stik? Gegen Ende der Studie weist
 Hoffmann erneut auf die Vielfalt des

 sophistischen Rechtsdenkens hin, die
 »es verbietet, etwa nach dem sophisti-
 schen Rechtsbegriff zu suchen« (S.
 358). Dieses unspektakuläre Fazit mag
 manche Erwartung enttäuschen, gera-
 de hier liegt aber das große Verdienst
 der Arbeit: Sie dämmt hohe Erwartun-

 gen ein, zwingt auf den Boden der
 Texte zurück und fuhrt uns die bunte

 Vielfalt und Reichhaltigkeit sophisti-
 schen Gedankenguts vor. Was die Vor-
 sokratik erfahren hat, wo die einer fal-
 schen Eindeutigkeit dienenden Sam-
 melbezeichnungen wie >Physiologen<,
 >Hylozoisten<, oder >Naturforscher< seit
 langem obsolet geworden sind, würde
 man auch der Sophistik wünschen. Im
 übrigen wartet die Sophistik noch auf
 ihren Karl Reinhardt, der die großen
 Linien aufzeichnen und Synthesen auf-
 stellen würde, welche die Mannigfal-
 tigkeit der sophistischen Bewegung in-
 tegrieren und nicht ausschalten wür-
 den. Studien wie die vorliegende sind
 zur Vorbereitung solcher Synthesen
 unentbehrlich.

 Panagiotis Thanassas (Nikosia /Zypern)

This content downloaded from 128.112.200.107 on Sun, 04 Aug 2019 18:48:53 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms


	Contents
	p. [155]
	p. 156
	p. 157
	p. 158
	p. 159
	p. 160

	Issue Table of Contents
	Philosophische Rundschau, Vol. 47, No. 2 (2000) pp. 89-184
	Perspektivität und Selbstbezug. Zu neuerer Literatur über Aspekte von Subjektivität [pp. 89-112]
	þÿ�þ�ÿ���E���d���i���t���i���o���n���e���n��� ������� ���D���i���n���o���s���a���u���r���i���e���r��� ���d���e���r��� ���P���h���i���l���o���s���o���p���h���i���e���?��� ���[���p���p���.��� ���1���1���3���-���1���2���3���]
	Brot und Steine: Auf den Spuren Schellings [pp. 124-134]
	Der Philosophiehistoriker als Philosoph? Gesammelte Schriften von Leo Strauss [pp. 135-146]
	Lügen-Verfall? [pp. 147-154]
	Buchnotizen
	Recht und Physis [pp. 155-160]
	Review: untitled [pp. 161-167]
	Antike Kommentare zu Aristoteles [pp. 167-172]
	Review: untitled [pp. 172-178]
	Review: untitled [pp. 178-184]

	Hinweise
	Review: untitled [pp. 184-184]
	Review: untitled [pp. 184-184]






